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B-VG Art15a;

Mindestsicherung Vereinbarung Art15a B-VG 2010;
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1. B-VG Art. 15a heute

2. B-VG Art. 15a gültig ab 01.01.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

3. B-VG Art. 15a gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

Rechtssatz

§ 10 Abs. 1 Z. 2 Slbg MSG 2010, wonach der auf 75 % verminderte Mindeststandard für "Ehegatten, eingetragene

Partner, in Lebensgemeinschaft lebende Personen oder volljährige Personen, die mit anderen Volljährigen im

gemeinsamen Haushalt leben" gilt, ist so auszulegen, dass dieser Mindeststandard auf Ehegatten, eingetragene

Partner und Lebensgefährten nur anzuwenden ist, wenn sie in Haushaltsgemeinschaft leben. Dies ergibt sich nicht nur

aus § 3 Z. 3 lit. a legcit, wonach eine Bedarfsgemeinschaft nur bei im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten,

eingetragenen Partnern oder Lebensgefährten besteht, sondern auch aus Art. 10 Abs. 3 Z. 1 der dem Slbg MSG 2010

zugrunde liegenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine bundesweite

bedarfsorientierte Mindestsicherung, BGBl. I Nr. 96/2010, wonach der reduzierte Mindeststandard nur für volljährige

Personen anzuwenden ist, die mit anderen Volljährigen im gemeinsamen Haushalt leben.Paragraph 10, Absatz eins,

ZiDer 2, Slbg MSG 2010, wonach der auf 75 % verminderte Mindeststandard für "Ehegatten, eingetragene Partner, in

Lebensgemeinschaft lebende Personen oder volljährige Personen, die mit anderen Volljährigen im gemeinsamen

Haushalt leben" gilt, ist so auszulegen, dass dieser Mindeststandard auf Ehegatten, eingetragene Partner und

Lebensgefährten nur anzuwenden ist, wenn sie in Haushaltsgemeinschaft leben. Dies ergibt sich nicht nur aus

Paragraph 3, ZiDer 3, Litera a, legcit, wonach eine Bedarfsgemeinschaft nur bei im gemeinsamen Haushalt lebenden

Ehegatten, eingetragenen Partnern oder Lebensgefährten besteht, sondern auch aus Artikel 10, Absatz 3, ZiDer eins,

der dem Slbg MSG 2010 zugrunde liegenden Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15 a,

B-VG über eine bundesweite bedarfsorientierte Mindestsicherung, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 96 aus 2010,,

wonach der reduzierte Mindeststandard nur für volljährige Personen anzuwenden ist, die mit anderen Volljährigen im

gemeinsamen Haushalt leben.
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